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1 Allgemeines 
1.1 Anlass des Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan 

Anlass für die 16. Änderung der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der GVV Hohenloher Ebene 
ist ein beabsichtigtes Bauvorhaben eines Reiterhofs im Kupferzeller Ortsteil Rüblingen. Geplant ist die 
Errichtung einer Reithalle mit Stallungen und Paddocks, eines Reitplatzes, einer Führanlage sowie eines 
Wohngebäudes. 
 
Da diese Anlagen in diesem Fall keine Privilegierung darstellen, sind die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig 
 
Der derzeitig rechtsgültige Flächennutzungsplan widerspricht den Darstellungen des Bebauungsplanes 
„SO Reiterhof Rüblingen´. Die Fläche ist derzeit zum größten Teil als landwirtschaftliche Fläche festgesetzt. 
Die Gebäude im südöstlichen Teil sind als Mischgebiet ausgewiesen. Da Bebauungspläne gemäß § 8 Abs. 
2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, ist im Folgenden eine planungsrechtliche 
Anpassung des Flächennutzungsplanes erforderlich.  
 
Der Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren geändert werden.  
 
 
1.2 Planungsgebiet 

Das Plangebiet `SO Reiterhof Rüblingen´ liegt westlich von Rüblingen in Ortsrandlage. Die Fläche umfasst 
das rund 2,1ha große Flurstück 114. 
 
Die bestehenden Gebäude (ca. 2.500m²) innerhalb des Plangebiets werden erhalten, weiterhin genutzt 
und ggf. entsprechend umgebaut. Das Plangebiet ist bereits über eine Zufahrt von der L 1036 und die 
Waldstraße gut erschlossen. Nördlich befinden sich weitere Ackerflächen. Das Siedlungsgefüge um das 
Plangebiet ist einem Dorfgebiet entsprechend sehr locker. Es befinden sich großzügige Wiesen, 
Streuobstflächen und Gehöfte in unmittelbarer Umgebung. Die geplanten Erweiterungen führen zu keiner 
Mehrbelastung dieser Straße.  
 

Zur Einbindung des geplanten Sondergebiets in das Landschaftsbild werden im Bebauungsplan Hecken 
und Blühflächen und Baumreihen angelegt. 
 
 
1.3 Planwerk und Plangrundlage 

Der Flächennutzungsplan besteht aus einem Kartenteil mit Legende im Maßstab 1:7500. Als 
Kartengrundlage dienen die Daten des Amtlichen Liegenschaftskatasters. Der Flächennutzungsplan liegt 
auch in digitaler Form vor. Dem Flächennutzungsplan ist entsprechend § 5 BauGB die vorliegende 
Begründung beigefügt. 
 

Dem Flächennutzungsplan ist entsprechend § 5 BauGB die vorliegende Begründung beigefügt. 
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1.4 Verfahrensvermerke 

Aufstellung gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen durch den gemeinsamen Ausschuss  am: 15.04.2025 
 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit/ der Bürger gemäß § 3 (1) BauGB  
Offenlegung (Darlegung) vom: 29.09.2025 bis: 11.11.2025 
 
 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB 
 Mit Schreiben vom: __.__.____ 
 
 
Öffentlich ausgelegt gemäß § 3 (2) BauGB mit Begründung vom29.09.2025 bis: 11.11.2025 
 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB 
 Mit Schreiben vom: __.__.____ 
 
 
Feststellungsbeschluss gemäß § 3 (2) BauGB durch den gemeinsamen Ausschuss  am: __.__.____ 
 
 
Genehmigt gemäß § 6 (1) BauGB vom Landratsamt Hohenlohekreis mit Erlass  Nr.: __________  
 vom: __.__.____ 
 
 
Genehmigung ortsüblich bekannt gemacht gemäß § 6 (5) BauGB  am: __.__.____ 
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2 Planungsvorgaben 
2.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Nach §1 BauGB ist es Aufgabe der Bauleitplanung, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in 
der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. 
 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes einschließlich Naturschutz 
und Landschaftspflege nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. 
 
„Insbesondere soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; so soll die 
zusätzliche Flächeninanspruchnahme für bauliche Nutzungen verringert werden, indem die Möglichkeiten 
der Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und anderen Maßnahmen zur 
Innenentwicklung genutzt und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß begrenzt werden.“ 
 

➔ Die Fläche schließt an bestehende Siedlungsflächen an und ist bereits durch eine 

landwirtschaftliche Hofstelle vorgeprägt. Durch die geplante Erweiterung und Sicherung der 

Fläche als Reiterhof kann eine sinnvolle Nachnutzung und Ergänzung im Plangebiet erfolgen. 

Die verkehrliche Erschließung ist durch bestehende Wege gesichert. 
 
2.2 Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 

Der Landesentwicklungsplan des Landes Baden-Württemberg (2002) enthält folgende, das Vorhaben 
betreffende Zielsetzungen:  
 
3.1.9. (Z) Die Siedlungsentwicklung ist vorrangig am Bestand auszurichten. Dazu sind Möglichkeiten der 
Verdichtung und Arrondierung zu nutzen, Baulücken und Baulandreserven zu berücksichtigen sowie 
Brach-, Konversions- und Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzuführen. Die Inanspruchnahme von Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt und die Landwirtschaft ist auf das Unvermeidbare zu 
beschränken. 
 

➔ Das Plangebiet schließt an bestehende Infrastruktur und Siedlungsflächen an, was zur 

Erhöhung bestehender technischer Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen führt. Einer 

Zersiedelung freier Landschaft wird mit der Standortwahl entgegengewirkt, gleichwohl wird ein 

Teil der angrenzenden landwirtschaftlicher Fläche bebaut und anderweitig (Stallungen, 

Koppeln) genutzt.   

 
➔ Die landwirtschaftliche Hofstelle wird langfristig gesichert und weitergenutzt. 
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2.3 Regionalplan 

 

 

Abbildung 1: Auszug Raumnutzungskarte Regionalplan 2020, Quelle: Regionalplan Heilbronn-Franken 

 

Das geplante Sondergebiet in Rüblingen befindet sich regionalplanerisch zwischen der 

zusammenhängenden Ortslage Rüblingens und landwirtschaftlichen Vorbehaltsgebieten.  

 

Dieser Bereiche um das Plangebiet sind als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft (gelb dargestellt) 

eingestuft. Dies gilt gleichwertig für alle Bereich die sich mit einem gewissen Abstandsradius um die 

Siedlungsflächen von Rüblingen anschließen (Vgl. Karte).   

 

In den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft sollen der Erhaltung des räumlichen Zusammenhanges und 

der Eignung landwirtschaftlich genutzter Bodenflächen bei der Abwägung mit raumbedeutsamen 

Planungen und Maßnahmen ein besonderes Gewicht beigemessen werden. (Grundsatz 3.2.3.3. 

Regionalplan Heilbronn-Franken). 

 

Von der Nutzung der Fläche als Fläche für den Reitsport und die Haltung von Pferden sind keine 

Auswirkungen auf die Vorbehaltsgebiete zu erwarten. Die größeren, zusammenhängenden 

landwirtschaftlichen Nutzflächen werden durch den Bau von Koppeln und die Eingrünung mit 

Pflanzgeboten geschont. 

 

Zum gleichwertigen Erhalt der landschaftlichen Schönheit soll der geplante Standort großzügig eingegrünt 

werden, um eine Abgrenzung zur offenen Landschaft sowie einen Sichtschutz zu erreichen.  
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3 Festsetzung Sonstiges Sondergebiet `SO Reiterhof Mangoldsall‘ in 
Kupferzell-Mangoldsall  

 

 

Auszug aus 16. Änderung der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der GVV Hohenloher Ebene, Änderungsnummer 16/1 

 

Das Gebiet der geplanten Sondergebietsfläche befindet sich westlich von Rüblingen und umfasst 2,1 ha. 
Die Entwicklung der derzeit als Wohn- und landwirtschaftlich genutzten Fläche ist in diesem Fall nur mit 
einem Bebauungsplan möglich.  
 
Nutzungskonflikte hinsichtlich der geplanten Nutzung sind aufgrund landwirtschaftlichen Vorprägung der 
Umgebung und des Areals nicht zu erwarten. 
 
Die maximal überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung der Grundfläche im 
Bebauungsplan beschränkt. 
 
Für das Planungsgebiet wird parallel zur Flächennutzungsplanänderung der Bebauungsplan mit 
Umweltbericht und die örtlichen Bauvorschriften „SO Reiterhof Rüblingen“ aufgestellt. Die Darstellung der 
Fläche als Sondergebietsfläche im Flächennutzungsplan ist identisch mit den Abgrenzungen der 
Gewerbefläche im Bebauungsplan „SO Reiterhof Rüblingen“ der Gemeinde Kupferzell. 
 
Um eine potentielle Betroffenheit geschützter Tierarten abschätzen zu können, wird eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung erstellt.  
        

4 Erschließung 
Das geplante Sondergebiet ist durch das bestehende Straßennetz sehr gut erreichbar, es müssen 
abgesehen von den plangebietsinternen Wegen keine weiteren Straßen angelegt oder ertüchtigt werden. 
Der Zugang zur Fläche erfolgt über den Flurweg 121 (Waldstraße) die unmittelbar westlich des Plangebiets 
in die L1036 mündet. Ein Ausbau von öffentlichen Straßen ist nicht erforderlich. Das Verkehrsaufkommen 
wird nur unmerklich zunehmen. Die Ableitung des Stroms erfolgt unterirdisch, ohne Errichtung neuer 
Freileitungen.  
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5 Umweltbericht 
5.1 Einleitung 

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung umfasst ein ca. 2,1 ha großes Plangebiet am 
westlichen Ortsrand von Rüblingen. Das Ziel ist die Ansiedlung eines neuen Reiterhofes mit zugehörigen, 
Gebäuden, Plätzen und Nebenanlagen. 
Für die Änderungsnummer 16 wird derzeit der Bebauungsplan ̀ SO Reiterhof Rüblingen´ aufgestellt. Dieser 
beinhaltet eine detaillierte Umweltprüfung inklusive einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung.  
Die Fläche eine geplante Sonderbaufläche dar, die bisher nicht durch einen Bebauungsplan überplant 
wurde.  
 
5.2 Bestandaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen einschl. Prognose bei 

Durchführung der Planung 

5.2.1 Schutzgut Boden 

Laut Bodenkarte 1:50.000 (GeolaBK50) des LGRB ist die bodenkundliche Einheit im Plangebiet Pelosol 
und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Lettenkeuper-Fließerde, oft mit geringmächtiger lösslehmhaltiger 
Deckschicht.  Folgende Bewertungsklassen liegen hier vor: 
 

◼ Natürliche Bodenfruchtbarkeit: mittel (2,0) 
◼ Ausgleichskörper im Wasserkreislauf:  gering-mittel (1,5) 
◼ Filter und Puffer für Schadstoffe: hoch-sehr hoch (3,5) 
◼ Gesamtbewertung: 2,33 

 
 

Die Bewertungsklasse hoch bis sehr hoch als Standort für naturnahe Vegetation wird nicht erreicht. Die 
Schutzbedürftigkeit des Bodens wird durch die Planung verletzt. Es wird ein Bodenverlust durch 
Versiegelung und Bebauung eintreten, so dass der Boden seinen bisherigen Funktionen nicht mehr in 
bisherigem Umfang nachkommen kann. Pflanzgebote und Grünflächen können einen Ausgleich erzielen. 
Insgesamt ist eine mittlere Erheblichkeit für das Schutzgut Boden festzustellen.  
 
5.2.2 Schutzgut Fläche  

Der Flächennutzungsplan überplant ca. 2,1 ha landwirtschaftliche Fläche und ermöglicht die Ausweisung 
eines Reiterhofes. Da das Plangebiet an Siedlungsflächen angrenzt und ackerbaulich genutzt wird, gilt es 
als vorbelastete Fläche.  
Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzfläche stellt einen hohen Eingriff in das Schutzgut dar. Durch die 
planungsrechtlichen Festsetzungen wird der Versiegelungsgrad gemindert. Der notwendige Eingriff kann 
derzeit an keiner anderen Stelle mit geringerem Verlust umgesetzt werden.    
 
5.2.3 Schutzgut Klima / Luft 

Die Ackerflächen weisen eine klimaökologische Bedeutung auf, da sie als Kaltluftentstehungsgebiete 
fungieren. Das Plangebiet besitzt keine übergeordnete Bedeutung für das lokale Klima und spielt auch 
keine Rolle als Frischluftlieferant.  
Die geplante Bebauung und Versiegelung des Planungsgebietes bewirken eine Verschlechterung des 
örtlichen Kleinklimas. Der Eingriff auf das Schutzgut Klima soll insbesondere durch die Festsetzung von 
Pflanzgeboten sowie die gärtnerische Unterhaltung der Fläche geringgehalten werden, da sich die 
Gehölzpflanzungen mittel- und langfristig positiv auf das Kleinklima auswirken. In den Bereichen in welchen 
die Ackerfläche in eine Pferdeweide umgewandelt wird ist mit einer Verbesserung der Kaltluftentstehung 
zu rechnen.  
Insgesamt ist eine geringe Erheblichkeit für das Schutzgut Klima festzustellen.  
 
 
5.2.4 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser ist nach Oberflächen- und Grundwasser getrennt zu bewerten. Im Plangebiet sind 
keine Quellenschutz- und keine Wasserschutzgebiete verzeichnet.  
Ca. 50m westlich des Plangebiets befindet sich der Rüblinger Bach, ein Gewässer 2. Ordnung von 
wasserwirtschaftlicher Bedeutung. In die planungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan ist 
aufzunehmen, dass die schadlose Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser über die belebte 
Bodenzone anzustreben ist. Der Mistlagerplatz muss hingegen versiegelt sein. Insgesamt ist eine geringe 
Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser festzustellen.  
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5.2.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Zur Überprüfung artenschutzrechtlicher Belange wird für das Bebauungsplangebiet `SO Reiterhof 
Rüblingen´ spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse müssen in der 
Entwicklung des Bebauungsplanes Beachtung finden.  
 
Durch das Vorhaben wird in eine Fläche von ca. 2,1 ha eingegriffen. Das Plangebiet wird derzeit als 
Ackerfläche genutzt. Im Bereich des Wohngebäudes und der weiteren landwirtschaftlichen Gebäude 
besteht eine intensive Eingrünung mit Obstbäumen, Hecken und weiteren Laubbäumen. An der Straße 
befindet sich ein Nutzgarten und ein Grüngraben. Im Nordwesten ist ein kleiner Streuobstbestand mit 
Bäumen unterschiedlichen Alters vorhanden. 
Die Bäume und Hecken werden über eine Pflanzbindung gesichert, es sind keine Rodungen geplant.  
Das Plangebiet weist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung nur ein eingeschränktes 
Potential an möglicher Brut-, Balz, und Wohnstätten und Nahrungsgebieten auf.  
 
Da das Plangebiet in direktem Anschluss an den bestehenden Siedlungsrand liegt, kann davon 
ausgegangen werden, dass zum derzeitigen Zeitpunkt nur solche Tierarten vorkommen, die relativ 
unempfindlich gegenüber Störungen sind und bei denen eine gewisse Gewöhnung an Menschen besteht. 
Eine Betroffenheit von Offenlandbrüten ist in Richtung der offenen Landschaft nach Norden zu erwarten. 
 
Von der Flächenbeanspruchung könnten Nahrungshabitate von Fledermaus- und Vogelarten betroffen 
sein. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass durch geplante Pflanzgebote zur Eingrünung neue Strukturen 
entstehen, die für einige Arten neuen Lebensraum ermöglichen. Die Brutmöglichkeiten für baum-, gebüsch- 
und gebäudebrütende Vogelarten werden sich erhöhen. Die Außenanlagen können Versteck-, Sonn- und 
Eiablageplätze für Reptilien bieten. 
 
Aufgrund der zeitlichen Begrenzung des Baustarts (außerhalb der Vogelbrutzeit, im Zeitraum vom 1. 
Oktober bis 28. Februar) werden die baubedingten Wirkfaktoren und Wirkprozesse als unerheblich 
eingestuft.  
Insgesamt ist eine geringe-mittlere Erheblichkeit für das Schutzgut Biodiversität festzustellen.  
 
 
5.2.6 Schutzgut Mensch (Erholung, Lärmimmissionen) 

Die überplante Fläche besitzt aufgrund der Lage im Anschluss an die umgebene Bebauung keine 
hochwertige Erholungsfunktion. Naherholungssuchende Spaziergänger, Radfahrer und Wanderer können 
die umliegenden Wege und Flächen trotz der Überplanungen uneingeschränkt nutzen. Mit 
gesundheitlichen Belastungen ist durch die Planung nicht zu rechnen.  
 
Der Streuobstbestand neben dem Bolzplatz soll erhalten werden, er befindet sich in 20m Abstand zur 
derzeitigen Ackerfläche. 
 
Für den Menschen resultieren aus der Planung folglich keine erheblichen Beeinträchtigungen. Anlage- und 
betriebsbedingt entsteht ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen gegenüber dem jetzigen Zustand. 
Insgesamt ist eine geringe Erheblichkeit für das Schutzgut Mensch festzustellen. 
 
5.2.7 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet befindet sich Südwestrand von Rüblingen und ist sanft nach Süden exponiert. Beim 

Schutzgut Landschaftsbild werden die Hauptkriterien `Vielfalt´, `Eigenart´ und `Schönheit´ aufgrund der 

Nutzung als landwirtschaftliche Ackerfläche als gering eingestuft. Durch die Nähe zu angrenzenden 

Baugebieten ist das Landschaftsbild bereits anthropogen beeinträchtigt.  Hinsichtlich der Eigenart sind 

keine Elemente mit landschaftstypischem und -prägendem Charakter vorhanden.  

 

Es sind kaum Auswirkungen für das Landschaftsbild zu erwarten. Um dem Minimierungsgebot Rechnung 
zu tragen, werden Grünstrukturen und maximale Gebäudehöhen festgesetzt, die den geplanten Reiterhof 
gegenüber der offenen Landschaft hin abpuffern.  
 
5.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Das o.g. Verfahren berührt Belange des archäologischen Kulturdenkmalschutzes. Im Einzelnen ist 
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folgendes denkmalrelevante Objekt betroffen. Vorgeschichtliche Siedlung (Listen-Nr. 10, ADAB-Id. 
106887699); Prüffall. Die Erhaltung von Kulturdenkmalen liegt im öffentlichen Interesse. Um der 
Vermeidung der potentiellen Zerstörung vorhandener Denkmalsubstanz Rechnung zu tragen wird auf 
Bebauungsplanebene geregelt, dass sich im Überschneidungsbereich lediglich Pferdekoppeln und 
Pflanzgebotsflächen befinden, was nicht zur Zerstörung potentieller Denkmalsubstanz führen wird, da 
keine Bodeneingriffe erfolgen. 
 
5.3 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei einem Verzicht auf die Planungsumsetzung würde die Fläche weiterhin landwirtschaftlich genutzt 
werden. Sie würde demnach keine technische/bauliche Überprägung erfahren. Weiterhin müsste der 
Reiterhof ggfs. an anderer Stelle verfolgt werden. 
 
5.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

5.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Im Bebauungsplan `Sondergebiet Reiterhof Rüblingen´ werden Festlegungen der überbaubaren 
Grundstücksfläche getroffen. Die Höhenfestsetzung für die Gebäude wirkt minimierend auf eine 
Beeinträchtigung der Schutzgüter Landschaftsbild sowie Klima und Luft. Für das Schutzgut Tiere und 
Pflanzen werden konfliktvermeidende Maßnahmen festgelegt.    
 
5.4.2 Maßnahmen zum Ausgleich 

Im Zuge der Bebauungsplanung wird eine Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung erstellt. Ob und in wie weit der 
Ausgleich komplett innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes erzielt werden kann, ist zum 
derzeitigen Verfahrensstand noch nicht absehbar. 
 
 
5.5 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Aufgrund eines privaten Anreizes zur Nutzung einer alten Hofstelle als Reiterhof wurden keine alternativen 
Planungsmöglichkeiten geprüft. 
 
5.6 Maßnahmen zur Überwachung 

Aus der Flächennutzungsplanänderung selbst entstehen keine unmittelbaren Auswirkungen auf die 
Umwelt. Auf der Ebene der Bebauungsplanung sollte eine Überwachung hinsichtlich der festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahmen erfolgen. 
 
5.7 Zusammenfassung 

Mit dem Bebauungsplan `Sondergebiet Reiterhof Rüblingen wird eine landwirtschaftliche Fläche am 
Ortsrand von Rüblingen in Anspruch genommen. Als voraussichtliche Umweltauswirkung ist hauptsächlich 
die Veränderung des Bodens mit der Versiegelung der Fläche von Bedeutung. 
 
Die Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung sind bedingt durch die Vorbelastung unter 
Berücksichtigung der im Bebauungsplan ` Sondergebiet Reiterhof Rüblingen ´ zu konkretisierenden 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen von geringer Erheblichkeit. 
 

  

 


